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Erläuternder Bericht des Vorstands zu den 
Angaben gemäß §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB 

Der Vorstand hat im Lagebericht für die  MediGene AG und im 
Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009 Angaben gemäß 
§ 289 Absatz 4 HGB beziehungsweise § 315 Absatz 4 HGB 
gemacht und erläutert diese wie folgt: 

Nr. 1: Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 35.557.493,00 € und 
ist eingeteilt in 35.557.493 auf den Namen lautende Stamm aktien 
ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von 1,00 €. Die Aktionäre der  MediGene AG 
werden im Aktienregister eingetragen. Alle Aktien gewähren 
die gleichen Rechte. Jede Aktie gewährt eine Stimme in der 
Hauptversammlung und den gleichen Anteil am Gewinn. 

Umwelt- und Gesundheitsschutz

Sicherheit und Schutz der Umwelt auf hohem Niveau
  MediGene fühlt sich der Sicherheit und dem Schutz der Umwelt 
verpfl ichtet. Das Unternehmen erfüllt nicht nur die hohen gesetz-
lichen Aufl agen, sondern ist auch bestrebt, die Laboreinrichtungen 
auf dem neuesten Stand der Technik zu halten. Um die Erfüllung 
der behördlichen Anforderungen zu überwachen, hat  MediGene 
intern die Funktionen des Beauftragten für biologische Sicherheit, 
des Beauftragten für Sicherheit sowie des Abfallbeauftragten und 
des Projektmanagers für Genforschung mit erfahrenen und für 
diese Zwecke ausgebildeten Mitarbeitern besetzt. MediGene 
beschäftigt außerdem eine gemäß den Richtlinien der Berufsge-
nossenschaft für Chemie ausgebildete Sicherheitsfachkraft.

Die Laborsysteme werden permanent gepfl egt, kontinuierlich 
gewartet und erweitert. Mit Hilfe externer Dienstleistungsunter-
nehmen sorgt  MediGene dafür, dass die anfallenden Abfallstoffe 
sorgfältig getrennt und gemäß den spezifi schen Anforderungen 
fachgerecht entsorgt beziehungsweise wiederaufbereitet wer-
den. Um die Arbeitssicherheit der in den Labors tätigen Mitar-
beiter zu gewährleisten, werden neben Gefahrenanalysen und 
-schulungen durch den Sicherheitsingenieur auch regelmäßige 
ärztliche Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt.  MediGene wird 
allen wesentlichen Anforderungen im Umwelt- und Gesund-
heitsschutz sowie der Sicherheit gerecht und verfügt über die 
entsprechend notwendigen Genehmigungen und Zulassungen. 
Die bisherigen stichprobenartigen Begutachtungen und Kontrollen 
durch die unterschiedlichen Behörden verliefen ohne relevante 
Beanstandungen. 

Nr. 2:  Beschränkungen des Stimmrechts oder 
der Übertragung von Aktien 

Soweit dem Vorstand bekannt, bestehen keine Stimmrechtsbe-
schränkungen oder Beschränkungen, welche die Übertragung 
von Aktien betreffen.

Nr. 3:  Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte 
überschreiten

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Grundkapital der 
 MediGene, die zehn von Hundert der Stimmrechte überschrei-
ten, wurden der Gesellschaft nicht gemeldet.

Nr. 4:  Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnis 
verleihen 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnis verleihen, wurden 
von der Gesellschaft nicht ausgegeben.

Nr. 5:  Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer 
am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte 
nicht unmittelbar ausüben 

Arbeitnehmer, die am Kapital der  MediGene AG beteiligt sind, 
üben ihr Kontrollrecht wie andere Aktionäre unmittelbar nach 
Maßgaben der gesetzlichen Regelung und der Satzung aus. Es 
besteht keine Stimmrechtskontrolle für den Fall, dass Arbeit-
nehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht 
unmittelbar ausüben. 

Nr. 6:  Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung 
über die Ernennung und Abberufung von Vorstands-
mitgliedern und über die Änderung der Satzung

Der Vorstand der Gesellschaft besteht gemäß § 7 Absatz 1 der 
Satzung aus einer Person oder aus mehreren Personen und wird 
gemäß § 84 Absatz 1 AktG vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf 
Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung 
der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Der 
Aufsichtsrat ernennt eines der Vorstandsmitglieder zum Vorsit-
zenden des Vorstands. Der Aufsichtsrat ist gemäß § 84 Absatz 3 
des AktG auch für den Widerruf der Bestellung zuständig.

Die Änderung der Satzung ist in den §§ 179, 133 des AktG gere-
gelt. Jede Satzungsänderung bedarf danach eines Beschlusses 
der Hauptversammlung, für den die einfache Stimmenmehr-
heit erforderlich ist und dem mindestens drei Viertel des bei 
der Beschlussfassung vertretenen Kapitals zustimmen müs-
sen, es sei denn, dass die Satzung eine andere Kapitalmehr-
heit bestimmt. Die Satzung der Gesellschaft bestimmt in § 18 
Abs. 1, dass Beschlüsse der Hauptversammlung mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden, soweit 
nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften eine größere 
Mehrheit erforderlich ist. Dies ist beispielsweise bei der Schaf-
fung genehmigten Kapitals (§ 202 Absatz 2 Satz 2 AktG) oder 
bedingten Kapitals (§ 193 Absatz 1 Satz 1 AktG) und der Ausgabe 
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Die bedingten Kapitalia dienen:
a)  im Falle der bedingten Kapitalia I, II, V, XII, XVI und XVIII aus-

schließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von 
Options- oder Wandlungsrechten, welche im Rahmen von 
Mitarbeiter- und Management-Beteiligungsprogrammen an 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mitglieder der 
Geschäftsführung verbundener Unternehmen im In- und Aus-
land, an Arbeitnehmer der Gesellschaft und an Arbeitnehmer 
verbundener Unternehmen im In- und Ausland ausgegeben 
wurden;

b)  im Falle des bedingten Kapitals III ausschließlich der Bedie-
nung von Umtauschrechten aus einer an die Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank 
ausgegeben Gewinnschuldverschreibung;

c)  im Falle des bedingten Kapitals IV ausschließlich der Bedienung 
von Wandlungsrechten aus Verträgen mit der IKB Nachrangka-
pital GmbH und der Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH 
der Deutschen Ausgleichsbank;

d)  im Falle der bedingten Kapitalia VI, VIII, X und XI ausschließlich 
der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandlungs-
rechten, welche an Mitglieder des Aufsichtsrats auf Grund der 
Hauptversammlungsbeschlüsse vom 15. Mai 2000, 23. Mai 
2001, 22. Mai 2002 und 4. Juni 2003 ausgegeben wurden;

e)  im Falle des bedingten Kapitals XX ausschließlich der Ge-
währung neuer Aktien an die Inhaber von Wandlungs- und 
Optionsrechten, die gemäß dem Ermächtigungsbeschluss 
der Hauptversammlung vom 31. August 2009 ausgegeben 
werden.

Erläuterungen zum genehmigten und bedingten Kapital:
Die vorstehend dargestellten Ermächtigungen des Vorstands 
zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital und die 
vorstehend dargestellten bedingten Kapitalia in Verbindung mit 
den dazugehörigen Ermächtigungsbeschlüssen zur Ausgabe von 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen sollen den Vorstand 
in die Lage versetzen, einen auftretenden Kapitalbedarf zu decken 
und je nach Marktlage attraktive Finanzierungsmöglichkeiten zu 
nutzen. Durch die Möglichkeit, im Einzelfall auch den Erwerb von 
Beteiligungen an Unternehmen oder von Unternehmen bzw. 
Unternehmensteilen durch die Ausgabe von Aktien der Gesell-
schaft an den Veräußerer zu bezahlen, kann die Gesellschaft eine 
Expansion ohne Belastung ihrer Liquidität durchführen. Die durch 
das bedingte Kapital gesicherte Ausgabe von Aktienoptionen ist 
ein Bestandteil der Vergütung von Mitarbeitern und Vorstands-
mitgliedern in deutschen Aktiengesellschaften.

c) Aktienrückkauf
Der Vorstand darf in den in § 71 Absatz 1 AktG genannten Fällen 
für die Gesellschaft eigene Aktien erwerben. Der Vorstand ist 
derzeit nicht zum Rückkauf eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 
Nr. 8 AktG ermächtigt. Die Gesellschaft hält gegenwärtig keine 
eigenen Aktien.

stimmrechtsloser Vorzugsaktien (§ 182 Absatz 1 Satz 1 AktG) 
der Fall, wofür jeweils eine Mehrheit von drei Vierteln des bei 
der Beschlussfassung vertretenen Kapitals erforderlich ist. Der 
Aufsichtsrat ist berechtigt, Änderungen der Satzung, die nur die 
Fassung betreffen, zu beschließen.

Nr. 7:  Befugnisse des Vorstands, insbesondere hinsichtlich der 
Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen

Der Vorstand hat gemäß § 76 Absatz 1 AktG die Gesellschaft 
unter eigener Verantwortung zu leiten und vertritt die Gesellschaft 
gemäß § 78 Absatz 1 AktG gerichtlich und außergerichtlich.

a) Genehmigtes Kapital
Der Vorstand ist auf Grund des Beschlusses der Hauptversamm-
lung vom 31. August 2009 ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30. August 2014 durch 
ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 17.026.072 
neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) ge-
gen Bar- oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 17.026.072,00 € 
(ca. 47,88 % des Grundkapitals) zu erhöhen (genehmigtes Kapital 
2009). Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 
Aktienausgabe festzulegen. Durch die Ausgabe von 1.505.348 
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlage 
stehen zum 31. Dezember 2009 noch 15.520.724 neue Aktien 
gegen Bar- oder Sacheinlage von bis zu 15.520.724,00 € zur 
Verfügung.

b) Bedingtes Kapital
Das Grundkapital der Gesellschaft war am 31. Dezember 2009 
um insgesamt bis zu 7.018.510,00 €, eingeteilt in insgesamt bis 
zu 7.018.510 Stammaktien (ca. 19,74 % des Grundkapitals), durch 
mehrere bedingte Kapitalia bedingt erhöht. 

Bei den bedingten Kapitalia handelt es sich im Einzelnen um: 
das bedingte Kapital I von bis zu 136.897,00 € (1997), das be-
dingte Kapital II von bis zu 106.429,00 € (1998), das bedingte 
Kapital III von bis zu 125,00 €, das bedingte Kapital IV von bis 
zu 13.770,00 €, das bedingte Kapital V von bis zu 652.329,00 € 
(2000 bzw. 2001), das bedingte Kapital VI von bis zu 3.000,00 € 
(2000), das bedingte Kapital VIII von bis zu 3.000,00 € (2001), das 
bedingte Kapital X von bis zu 3.000,00 € (2002), das bedingte 
Kapital XI von bis zu 1.400,00 € (2003), das bedingte Kapital XII 
von bis zu 498.560,00 € (2003), das bedingte Kapital XVI von 
bis zu 300.000,00 € (2006), das bedingte Kapital XVIII von bis 
zu 1.600.000,00 € (2007), sowie das bedingte Kapital XX von 
bis zu 3.700.000,00 € (2009). 

Die bedingten Kapitalia sind jeweils eingeteilt in die gleiche 
Anzahl von Stammaktien (Stückaktien).
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Nr. 8:  Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die 
unter der Bedingung eines Kontrollwechsels in Folge 
eines Übernahmeangebots stehen 

Für die Vorstandsmitglieder Dr. Thomas Klaue (Beginn der Amts-
zeit: 15. Juni 2007), Dr. Frank Mathias (Beginn der Amtszeit: 
1. April 2008, seit 29. April 2009 Vorstandsvorsitzender) und 
Dr. Axel Mescheder (Beginn der Amtszeit: 19. Mai 2008, Ende 
der Amtszeit: 10. Dezember 2009) sind in deren Vorstands-
anstellungsverträgen für den Fall eines Kontrollwechsels Son-
derkündigungsrechte sowohl für die Gesellschaft als auch jeweils 
für die Vorstandsmitglieder Dr. Thomas Klaue, Dr. Frank Mathias 
und Dr. Axel Mescheder vorgesehen. Die Sonderkündigungs-
rechte sind befristet auf ein Jahr ab dem Zeitpunkt des Kon-
trollwechsels.

Ein Kontrollwechsel im Sinne der vertraglichen Vereinbarung liegt 
vor, wenn mehr als 30 % der stimmberechtigten Aktien an der 
Gesellschaft oder mehr als 50 % der im Durchschnitt der letzten 
drei Kalenderjahre bei der Hauptversammlung der Gesellschaft 
präsenten Stimmrechte von einem Dritten erworben werden. 
Der Zeitpunkt des Kontrollwechsels wird durch die Eintragung 
im Aktienregister der Gesellschaft gemäß § 67 Absatz 3  AktG 
bestimmt.

Den Vorstandsmitgliedern Dr. Thomas Klaue, Dr. Frank Mathias 
und Dr. Axel Mescheder steht jeweils für den Zeitraum von einem 
Jahr ab Zeitpunkt des Kontrollwechsels ein Sonderkündigungs-
recht zu, wenn durch den Kontrollwechsel eine unzumutbare 
Änderung der bisherigen Aufgaben und Zuständigkeiten (Budget, 
Anzahl der überwachten Mitarbeiter und Organstellung) des 
Vorstandsmitglieds erfolgt, der Dienstort ohne Einverständnis 
des Vorstandsmitglieds um mehr als 100 km vom derzeitigen 
Wohnort des Vorstandsmitglieds verlegt wird, das Vorstandsmit-
glied abberufen wird oder die Gesellschaft dem Vorstandsmitglied 
mitteilt, dass eine Verlängerung seiner Bestellung nicht erfolgt 
und die Nicht-Verlängerung nicht auf einem Grund beruht, der 
einen wichtigen und vom Vorstandsmitglied zu vertretenden 
Grund für die außerordentliche Kündigung des Vorstandsver-
trages darstellt.

Darüber hinausgehende Angaben unterbleiben.

Nr. 9:  Entschädigungsvereinbarungen mit den 
Vorstandsmitgliedern oder den Arbeitnehmern 
für den Fall eines  Übernahmeangebots

Endet die Anstellung der Vorstandsmitglieder Dr. Thomas Klaue, 
Dr. Frank Mathias und Dr. Axel Mescheder auf Grund der Aus-
übung des oben dargestellten Sonderkündigungsrechts der 
Gesellschaft, hat das jeweilige Vorstandsmitglied Anspruch auf 
die Zahlung einer Abfi ndung in Höhe der Bruttovergütung bis 

zum regulären Ende des Vorstandsvertrages, eines zeitanteiligen 
Bruttobonus (ohne Aktienoptionen) auf Basis des Durchschnitts-
jahresbonus bis zum regulären Ende des Vorstandsvertrags und 
einer Abfi ndung in Höhe der 2,5-fachen geschuldeten jährlichen 
Vergütung (ohne Aktienoptionen). Die Abfi ndung darf weder 
das Dreifache der Summe der im Zeitpunkt der Beendigung 
des Dienstverhältnisses vereinbarten jährlichen Vergütung und 
des Durchschnittsjahresbonus noch das 1,5 fache der für die 
Restlaufzeit des Dienstvertrages vorgesehenen Vergütung über-
steigen.

Im Falle einer Sonderkündigung durch eines der Vorstands-
mitglieder Dr. Thomas Klaue, Dr. Frank Mathias und Dr. Axel 
Mescheder hat das jeweilige Vorstandsmitglied Anspruch auf 
eine Abfi ndung in Höhe eines dreifachen Bruttomonatsbetrags 
für jedes vollendete volle Jahr der Zugehörigkeit zum Vorstand 
der Gesellschaft. Der Bruttomonatsbetrag setzt sich aus einem 
Zwölftel der aktuellen Bruttovergütung und einem Zwölftel des 
Durchschnittsjahresbonus zusammen. Die Abfi ndung darf weder 
die Summe von 36 Bruttomonatsgehältern noch das 1,5 fache der 
für die Restlaufzeit des Dienstvertrags vorgesehenen Vergütung 
übersteigen (Obergrenze).

Die mit den Mitgliedern des Vorstands vereinbarten beziehungs-
weise zu vereinbarenden Entschädigungsvereinbarungen für den 
Fall eines Übernahmeangebots sollen dazu dienen, die Vorstands-
mitglieder abzusichern und im Falle eines Kontrollwechsels ihre 
Unabhängigkeit zu erhalten.

Erklärung zur Unternehmensführung

Die Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB 
inklusive dem Corporate Governance Bericht gemäß Ziffer 3.10 
des Deutschen Corporate Governance Kodex fi ndet sich auf 
Seite 92 ff. dieses Geschäftsberichts.

Nachtragsbericht

Dr. Thomas Werner zum neuen Aufsichtsratsmitglied bestellt
Im Februar 2010 hat das Amtsgericht München auf Antrag des 
Vorstands der MediGene AG Herrn Dr. Thomas Werner zum 
Aufsichtsratsmitglied der MediGene AG bestellt. Damit wurde 
die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von fünf auf sechs erhöht. 

Veregen® – Fortschritte bei der Kommerzialisierung
MediGene und Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Tel Aviv, 
Israel vereinbarten im Februar 2010 eine Partnerschaft zur Regis-
trierung und Vermarktung von Veregen® in Israel. Dies ist die erste 
Vertriebspartnerschaft für Veregen® in Asien. Am 1. März 2010 
hat der Vertriebspartner Solvay mit der Markteinführung von 
Veregen® in Deutschland begonnen.



Hauptversammlung der MediGene AG am 11. Mai 2010 
 

 
Wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanage-
mentsystems 
Als kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft im Sinne des § 264d HGB ist MediGene ge-
mäß § 289 Absatz 5 HGB verpflichtet, die wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und 
Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess zu beschreiben. 

Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem für den Rechnungslegungsprozess ist 
gesetzlich nicht definiert. MediGene versteht das interne Kontroll- und Risikomanagement-
system als umfassendes System und lehnt sich an die Definitionen des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, zum rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystem (IDW PS 261,Tz. 19 f.) und zum Risikomanagementsystem (IDW PS 340, Tz. 
4) an. Unter einem internen Kontrollsystem werden danach die von dem Management im 
Unternehmen eingeführten Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen verstanden, die gerich-
tet sind auf die organisatorische Umsetzung der Entscheidungen des Managements  

• zur Sicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit (hierzu 
gehört auch der Schutz des Vermögens, einschließlich der Verhinderung und Aufde-
ckung von Vermögensschädigungen), 

• zur Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen Rechnungsle-
gung sowie 

• zur Einhaltung der für das Unternehmen maßgeblichen rechtlichen Vorschriften. 
. 

Das Risikomanagementsystem beinhaltet die Gesamtheit aller organisatorischen Regelun-
gen und Maßnahmen zur Risikoerkennung und zum Umgang mit den Risiken unternehmeri-
scher Betätigung. 

Im Hinblick auf die Rechnungslegungsprozesse sind in der Gesellschaft folgende Strukturen 
und Prozesse implementiert: 

Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für das interne Kontroll- und Risikomanage-
mentsystem im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess in der Gesellschaft.  Über eine 
fest definierte Führungs- und Berichtsorganisation sind alle in den Abschluss einbezogenen 
Bereiche und Abteilungen eingebunden. 

Im Hinblick auf die Rechnungslegungsprozesse der Gesellschaft erachtet MediGene solche 
Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems als wesentlich, die die Bi-
lanzierung und die Gesamtaussage des Abschlusses einschließlich Lagebericht maßgeblich 
beeinflussen können. Diese sind insbesondere die folgenden Elemente: 
 

• Identifikation der wesentlichen Risikofelder und Kontrollbereiche mit Relevanz für den 
Rechnungslegungsprozess; 

• Kontrollen zur Überwachung des Reportingsystems und deren Ergebnisse auf den 
Ebenen der Bereiche und Abteilungen; 

• Kontrollmaßnahmen im Finanz- und Rechnungswesen der Gesellschaft, Einheiten 
und Bereiche, die wesentliche Informationen für die Aufstellung des Abschlusses ein-
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schließlich Lagebericht generieren, inklusive einer Funktionstrennung und der An-
wendung  vordefinierter Genehmigungsprozesse in relevanten Bereichen; 

• Interne Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und Risiko-
managementsystem; 

• Die Gesellschaft hat darüber hinaus in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess ein 
Risikomanagementsystem implementiert, das Maßnahmen zur Identifizierung und 
Bewertung von wesentlichen Risiken sowie entsprechende risikobegrenzende Maß-
nahmen enthält, um die Ordnungsmäßigkeit des Abschlusses sicherzustellen. 

 
Planegg/Martinsried, im März 2010 

Der Vorstand 
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